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	▶ Sonderausgaben
Abzug von als Haftungsschuldner gezahlter Kirchensteuer ungeklärt

| Höchstrichterlich nicht geklärt ist, ob der Geschäftsführer einer GmbH, die 
gemäß § 42d EStG als Arbeitgeberin für nachzuentrichtende Lohn- und Kir-
chensteuer in Haftung genommen worden war, die von ihm aufgrund eines 
Rückgriffsanspruchs an die GmbH erstattete Kirchensteuer als Sonderausga-
ben bei seiner persönlichen ESt-Festsetzung abziehen kann. Aktuell hat sich 
das FG Münster (23.6.20, 12 K 3738/19 E, Rev. BFH: X R 16/21) dagegen ausge-
sprochen. Da der Geschäftsführer die auf ihn entfallende Kirchensteuer an die 
GmbH erstattet habe, sei er zwar wirtschaftlich durch die Kirchensteuer belas-
tet. Der Zahlung läge aber nicht seine persönliche Kirchensteuerschuld zu-
grunde, was jedoch Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug sei. Das FG 
hat darauf abgestellt, dass der Geschäftsführer lediglich auf einen zivilrechtli-
chen Rückgriffsanspruch der GmbH und nicht auf einen öffentlich-rechtlichen 
Kirchensteueranspruch der erhebungsberechtigten Kirche geleistet habe. | 

PrAXiStiPP | Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hat der BFH die 
Revision mit Beschluss vom 3.8.21 (X B 65/20) zugelassen. Damit hat sich der BFH 
in die Lage versetzt, auch bezüglich der vorliegenden Konstellation Rechts-
sicherheit zu schaffen. Bis zur Klärung sollten betreffende Kirchensteuerzahlun-
gen weiterhin als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Im zu erwartenden 
Fall der Kürzung des Sonderausgabenabzug sollte Einspruch eingelegt werden.
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	▶ Pauschale Einkommensteuer
ermittlung der Bemessungsgrundlage bei einer ViP-Loge im 
Wege gerichtlicher Schätzung

| In der Praxis sind häufig Fälle anzutreffen, bei denen ein Unternehmen eine 
VIP-Loge zu einem Pauschalpreis mietet, der es ihm ermöglicht, zu jeder Ver-
anstaltung mehrere Personen einzuladen. Dass in der Möglichkeit des  Besuchs 
eine Zuwendung liegt, ist unstreitig. Gleichzeitig wohnt aber auch in  jeder Zu-
wendung gegenüber Kunden ein Werbewert inne. Das FG Berlin-Brandenburg 
(22.6.21, 8 K 8232/18, Rev. BFH: VI R 15/21) hat jüngst klargestellt, dass die 
 Ermöglichung des Besuchs von Veranstaltungen zwar eine Zuwendung i. S. 
des § 37b EStG darstellt. Die Gesamtaufwendungen für VIP-Logen könnten und 
müssten aber im Schätzungswege aufgeteilt werden, da ein Anteil für Werbe-
aufwand bei Zuwendungen an Nicht-Arbeitnehmer abzuziehen sei. |

PrAXiStiPP | Nach Auffassung des FG kann im Rahmen der Schätzung – in 
 Anlehnung an das BMF-Schreiben „Ertragsteuerliche Behandlung von Aufwen-
dungen für VIP-Logen in Sportstätten“ vom 22.8.05 (BStBl I 05, 845) – ein Werbe-
wert von 40 % unterstellt werden. Folgt der BFH der Entscheidung des FG Berlin-
Brandenburg, stellt eine umfassende Dokumentation (Teilnehmer, Einzelkarten-
preise etc.) die Grundlage für eine detaillierte Schätzung der Aufwendungen 
 (Bemessungsgrundlage) dar. Sieht der BFH – mangels Trennbarkeit – in den 
 gesamten Aufwendungen die Bemessungsgrundlage, dürfte es angezeigt sein, 
wenn die Anbieter solcher VIP-Logen von pauschalen Paketpreisen abrücken und 
Teilleistungen (Sitzplatzwert, Werbemaßnahmen in der Loge, Bewirtung etc.) 
 vereinbaren (vgl. Anm. Schober, EFG 21, 1636).
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